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Gemeinde Münsingen

Thunstrasse 1

3110 Münsingen

Submissionsbestimmungen 

Ausschreibung Stufe 2

Beschaffung BKP-900 Schulhauseinrichtung

Information: 

Die Gemeinde Münsingen wird in den nächsten 5 - 6 Jahren für ca. CHF 1,7 Mio 

Schulmobiliar beschaffen.

A. Rechtliche Grundlage
–   Submissionsverordnung des Kantons Bern (OÖBV) 

     Änderung 731.22 ab 1. November 2022

B. Vergabestelle und Projektverfasser

Vergabestelle: Projektverfasser:

Gemeinde Münsingen BBO AG

Thunstrasse 1 Driesbüelstrasse 11

3110 Münsingen 8808 Pfäffikon / SZ

Telefon: 044 844 04 40

E-Mail: phegi@bboplanungen.ch

C. Sprache
Die Verfahrenssprache ist Deutsch.

D. Art des Verfahrens
2-Stufiges öffentliches Verfahren
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E. Terminübersicht

Veröffentlichung  der Ausschreibung 

Stufe 1 auf SIMAP

Di 15.11.2022 KW46

Eingabe der schriftlichen Fragen im 

Rahmen der Fragerunde

Di 22. November 2022 / 11:30 Uhr KW 47

Beantwortung der Fragen im Rahmen 

der Fragerunde auf SIMAP

Fr 25.11.2022 KW 47

Eingabe der Unterlagen Do 01. Dezember 2022 / 11:30 Uhr KW 48

Offertöffnung Fr 02. Dezember 2022

Jurierung Präqualifikation Fr 09.12.2022 KW 49

Veröffentlichung Präqualifikation Fr 16.12.2022 KW 50

Weihnachten

Einsprachefrist bis Mi 18.01.2023 KW 03

Versand der Submissionen Stufe 2 Fr 20.01.2023 KW 03

Eingabe der schriftlichen Fragen im 

Rahmen der Fragerunde

Mi 25.01.2023 KW 04

Beantwortung der Fragen im Rahmen 

der Fragerunde

Di 31.01.2023 KW 05

Eingabe der Submissionen Di 14. Februar 2023 / 11:30 Uhr KW 07

Offertöffnung Mi 15.02.2023 KW 07

Entscheid Bemusterungsteilnehmer Fr 17.02.2023 KW 07

Bemusterung in Münsingen Do 16.03.2023 KW 11

Entscheid über die Zuschläge Mi 22.03.2023 KW 12

Einsprachefrist bis Mi 12.04.2023 KW15

Beschluss Parlament Di 13.06.2023 KW 24

Vertragsabschluss und 

Auftragserteilungen

Fr 07.07.2023 KW 26/27

Liefertermine KW 39/40 2023 bis Herbst 2027

F. Ausschreibungsunterlagen
Die vorliegende Ausschreibung erfasst folgende Unterlagen:

– Submissionsbestimmungen BKP-900 Schulmobiliar Stufe 2 in Excel-Format

– Tabelle der Firmenauswahl nach der Jurierung der Präqualifikation

– Eingabeformulare BKP-900.1 bis 900.5 Schulmobiliar in Excel-Format

– Sie erhalten nur die für Ihre Firma ausgewählten Lose gemäss Tabelle

Für die Eingabe müssen die vorgegebenen Excel-Dateien verwendet werden.

Zusätzlich können pro BKP-Nummer eine technische Beschreibung und 

entsprechende Foto-Unterlagen (Einzelprospekte) eingereicht werden.

Die Unterlagen sollen weder gebunden noch in einem Ordner und nicht in Zeige-

buchtaschen eingereicht werden. Bitte keine Gesamtdokumentation einreichen.

G. Meldepflicht von Mängeln der Angebotsunterlagen
Sind nach Auffassung des Anbieters Leistungen, die für die Realisierung des Auftrages 

notwendig sind, nicht in den Angebotsunterlagen erwähnt oder enthalten diese Unter-

lagen Fehler, so sind bei der Angebotsabgabe diese Mängel zu erwähnen und ent-

sprechende Leistungen separat auszuweisen und zu offerieren.
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H. Varianten
Varianten sind nicht zulässig. Pro BKP-Artikel kann nur ein Produkt angeboten werden.

I. Bietergemeinschaft (ARGE)
Bietergemeinschaften sind nicht zulässig.

J-A. Zuschlagskriterien Stufe 1 Präqualifikation
Es gelten folgende Bewertungskriterien:

–   Firma Gewichtung 50 %

     Ausführung der Eingabe / Lehrlingsausbildung / Referenzen

–   Qualität Gewichtung 20 %

     Materialien (ökologische Anforderungen) / Technik (Abbildungen / Beschriebe)

–   Design Gewichtung 30 %

     Allgemeiner Eindruck / Formensprache / Ästhetik (Abbildungen)

Die Teilnahme an der Stufe 2 der Detailausschreibung, setzt die vollständige Erfüllung

aller Eignungskriterien voraus. Anbieter, welche den vollständigen Nachweis nicht

erbringen können, scheiden von der Submission aus.

J-B. Zuschlagskriterien Stufe 2 Detailausschreibung
Es gelten folgende Bewertungskriterien:

–   Offerten Gewichtung 40 %

     Nettopreis / Nachlieferrabatt / Nachliefergarantie

–   Qualität Gewichtung 30 %

     Produktebeständigkeit / Qualität / Materialien / Technik (Bemusterung / Beschriebe)

–   Design Gewichtung 30 %

     Allgemeiner Eindruck / Funktionalität / Formensprache / Ästhetik (Bemusterung)

K. Preise - Rabatte
Eingaben mit Nettopreisen werden nicht berücksichtigt

Der Rabatt muss jeweils auf dem Titelblatt ausgewiesen werden.

L. Liefer- und Montagetermin
Die Lieferungen und Montagen erfolgen in mehreren Etappen gemäss Termin-

übersicht (s. oben) bis Herbst 2027.

M. Auskünfte während der Ausschreibung
Fragen zur Ausschreibung sind ausschliesslich per E-Mail an unten aufgeführte Stelle

zu richten und müssen gemäss Terminübersicht (s. oben) eingereicht werden.

(telefonische Auskünfte werden nicht erteilt):

BBO AG, Driesbüelstrasse 11, 8808 Pfäffikon / SZ

E-Mail: phegi@bboplanungen.ch

Eine Aufstellung sämtlicher Fragen mit den entsprechenden Antworten wird gemäss

Terminübersicht (s. oben) auf Simap veröffentlicht.
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N. Ort, Frist und Form für die Einreichung der Unterlagen
Die Unterlagen müssen gemäss Terminübersicht (s. oben) bei der

Vergabestelle eingehen. 

Die Unterlagen sind in Papierform (mit dem Vermerk "Beschaffung Schulmobiliar")

an folgende Adresse zu senden:

Gemeinde Münsingen Vermerk auf dem Couvert:

Liegenschaften Submission BKP-900

Thunstrasse 1 Couvert nicht öffnen

3110 Münsingen

Eingaben per E-Mail oder Fax sind nicht zulässig und werden nicht berücksichtigt.

Verspätete, unvollständig ausgefüllte und nicht handschriftlich unterzeichnete 

Unterlagen werden nicht berücksichtigt bzw. vom Verfahren ausgeschlossen.

O. Zwingende Anforderungen Präqualifikation
Für die Bewertung ist grundsätzlich das Eingabeformular massgebend. 

Zudem gelten folgende Anforderungen:

 - Alle Anbieter müssen eine Schweizer Domiziladresse vorweisen.

 - Die Produkte- und Nachliefergarantie muss mindestens 5 Jahre betragen.

Erfüllt ein Anbieter die zwingenden Anforderungen nicht, kann er nicht

berücksichtigt werden bzw. er wird vom Verfahren ausgeschlossen.

P. Dokumentation der Produkte
Siehe Punkt F.

Q. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Anbieters
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) des Anbieters werden nicht akzeptiert

und haben keine Gültigkeit.

R. Öffnung der Präqualifikation
Die Öffnung der eingegangenen Unterlagen findet gemäss Terminübersicht (s. oben) statt

und ist nicht öffentlich. Das Öffnungsprotokoll wird den Anbietern per Mail zugestellt. 

S. Vorgehen Submission (2. Stufe)

Für die Submission werden nach Auswertung der eingegangenen Präqualifikations-

unterlagen pro Los 3 - 5 Firmen eingeladen.

Die für die Submission zugelassenen Firmen werden gemäss Terminübersicht (s. oben)

über das weitere Vorgehen informiert.

T. Entschädigung

nicht vergütet.

Die Präqualifikation, die Submission und die Bemusterung in der 2. Stufe vor Ort werden
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U. Abnahme
Die Lieferungen und Montagen werden durch die Gemeinde Münsingen abgenommen.

Die Produkte müssen bei der Abnahme gereinigt übergeben werden.

Das Verpackungsmaterial muss zurückgenommen werden.

V. Weitere Anforderungen
Der Anbieter bestätigt, dass er und seine Lieferanten keine Mitarbeitende zu Dumping-

löhnen beschäftigt und er sämtliche Sozialleistungen termingerecht ausrichtet. Dies gilt

auch für Halbfabrikate, welche im Ausland eingekauft werden.

W. Rechtsmittelbelehrung

(1) Gegen diese Ausschreibung kann innert einer nicht erstreckbaren Frist von 10 Tagen

beim Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Speichergasse 12, 3011 Bern Beschwerde

geführt werden.

(2) Die Beschwerdeschrift ist von der Partei selbst oder von einer Anwältin bzw. einem 

Anwalt zu verfassen, welche(r) gemäss dem Bundesgesetz über die Freizügigkeit der 

Anwältinnen und Anwälte vom 23. Juni 2000 (Anwaltsgesetz,  BGFA; SR 935.61) zur 

Vertretung von Parteien vor Gericht berechtigt ist.

Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten, d.h. es ist

a) anzugeben, wie das Verwaltungsgericht entscheiden soll, und

b) darzulegen, aus welchen Gründen diese andere Entscheidung verlangt wird.

(3) Auf eine Beschwerde, welche den Anforderungen gemäss den Ziffern 1 und 2

nicht entspricht, wird nicht eingetreten.

(4) Eine Kopie der angefochtenen Ausschreibung ist der Beschwerdeschrift beizulegen.

(5) Das Beschwerdeverfahren ist mit einem Kostenrisiko verbunden, d.h. die unterliegende

Partei hat in der Regel die Verfahrenskosten sowie gegebenenfalls die gegnerischen

Anwaltskosten zu bezahlen.
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